
 

 

 

Az.: 3231rö19.eml Olpe, 11.12.2019  
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 8/16 (676) Wohnbebauung nördlich der Straße Kuhlen Hardt und 

Teiländerung Nr. 106 – Kuhlerkamp – zum Flächennutzungsplan der Stadt Hagen 

Ihr Schreiben vom 05.12.2019 / 61/43 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Übersendung der Planunterlagen bedanken wir uns. 
 
Bei dem Planbereich handelt es sich mit seiner Nähe zum Spiekerbach und zur Ennepe um einen 
siedlungsgünstigen Bereich – bei Gewässern generell um einen wichtigen Kristallisationspunkt 
während der gesamten Ur- und Frühgeschichte, in deren Umgebung bevorzugt gesiedelt wurde. 
Südlich des Plangebietes ist uns bereits eine steinzeitliche und mittelalterliche Lesefundstelle 
bekannt.  
 
Aufgrund der siedlungsgünstigen Lage und der nah gelegenen Lesefundstelle kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich im Planbereich Siedlungsreste erhalten haben. 
 
Im ungünstigsten Fall könnte es während der Bauphase zur Entdeckung von Bodendenkmälern 
kommen, was dann zu zusätzlichen Kosten durch Verzögerungen und Baustillstandzeiten führen 
würde. Denn nach dem OVG-Urteil Münster 10 A 2611/09 vom 20.09.2011 (S. 17) müssen 
Bodendenkmäler auch bei Entdeckung nach der Plangenehmigung aufgrund der bestehenden 
Sicherungsverpflichtungen nach dem DSchG NW in die Denkmalliste eingetragen und entsprechend 
berücksichtigt werden. Dies würde dann unweigerlich zu aufschiebenden Wirkungen führen, die für 
durchgeplante Bauvorhaben erhebliche Konsequenzen haben würden. Die weitere Untersuchung 
ginge dann zu Lasten des Vorhabenträgers, ist doch das Verursacherprinzip im DSchG NW fest 
verankert. 
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Um dies zu verhindern schlagen wir folgendes Vorgehen vor: 
 
Das Plangebiet kann durch wenige Baggerschnitte auf das Vorhandensein von Bodendenkmälern 
überprüft werden. Diese Maßnahme könnte durch Mitarbeiter unseres Hauses durchgeführt 
werden, wenn der Vorhabenträger einen Bagger mit Baggerfahrer zur Verfügung stellen würde. Der 
Bagger müsste für die geplante Untersuchung mit einer mind. 2 m breiten Böschungsschaufel 
ausgestattet sein. 
 
Durch dieses Vorgehen ließe sich bereits frühzeitig Planungssicherheit herstellen. Auf Grundlage der 
Ergebnisse der Sachverhaltermittlung würde sich abschließend beurteilen lassen, ob bzw. inwieweit 
den jeweiligen Planungen Belange des Bodendenkmalschutzes entgegenstehen und eine 
planerische Rücksichtnahme erforderlich machen.  
 
Wir bitten den Vorhabenträger sich mit uns in Verbindung zu setzten. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung 
 
Im Auftrag  
gez.                                                        f. d. R. 
Prof. Dr. Michael Baales  
(Leiter der Außenstelle)                          M. Röring B.A.  
 


